
Spesenverordnung - Anhang Spesenentschädigungen

2024

A) Fahrkosten innerhalb der ÖV- Zonen Libero 300, 301

Basis: Preis des Libero-Jahresabonnementes 2 Zonen

Jahrespauschale CHF

Pauschal gültig für alle Mitarbeitenden mit regelmässigem Arbeitseinsatz, die 

Betragshöhe richtet sich nach dem jeweiligen Beschäftigungsgrad
702.00

B) Dienstreisen ausserhalb ÖV-Zonen Libero 300, 301

Kilometerentschädigung für Dienstreisen mit dem Privatwagen CHF

Pro Kilometer (Basis: Wegleitung Schweizerische Steuerkonferenz) 0.70 ohne Änderung (max. gemäss Wegleitung)

Verpflegungsspesen, maximale Entschädigungen CHF

Halber Tag  (Abwesenheit von 5 bis 8 Stunden mit 1 Mahlzeit) 30.00

Ganzer Tag  (Abwesenheit von mehr als 8 Stunden mit 2 Mahlzeiten) 60.00

Unterkunft

siehe Ziffer 4.3

C) Pauschalentschädigungen für Pfarrschaft

Die Ansätze sind abhängig vom Beschäftigungsgrad.

Bestandteile Ohne DWP (CHF) Mit DWP (CHF)

Fahrspesen innerhalb ÖV Zonen Libero 300, 301 (Jahres Abo Libero) 702.00 702.00 siehe Buchstabe A)

Raumpflege keine Entschädigung 1'200.00

DWP = Dienstwohnungspflicht
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D) Andere Spesenentschädigungen für Pfarrschaft

Die Ansätze sind abhängig vom Beschäftigungsgrad.

Bestandteile Ohne DWP (CHF) Mit DWP (CHF)

Wohn-Nebenkosten (Strom, Heizung Umgebung, usw.) keine Entschädigung variabel Gemäss Richtlinien zum Spesenersatz RefBEJUSO, Ziffer 4.1

Ausstattung Amtsräume und Arbeitsplatz (Möblierung + IT-Geräte) => nach Absprache 

und gegen Quittung
keine Entschädigung Max. 1'000.00/Jahr 

Computer => Abschreibungsdauer 5 Jahre

Möbel => Abschreibungsdauer 10 Jahre  

Wenn IT-Geräte von der GKG zur Verfügung gestellt werden

(Windows Laptop + Dokingstation + Bildschirm + Tastatur + Maus und Drucker)
0.00 0.00

Benutzung von privaten IT-Geräten 0.00 0.00

DWP = Dienstwohnungspflicht

E) Andere mögliche Pauschalentschädigungen für Pfarrschaft pro Jahr

Die Ansätze sind abhängig vom Beschäftigungsgrad.

Bestandteile Ohne DWP (CHF) Mit DWP (CHF)

Telefonie - Mobile Abo GKG  + Handy GKG (private Geräte werden nicht entschädigt) 0.00 0.00

oder Telefonie - Abo private Fixnummer keine Entschädigung 180.00

Internetanschluss keine Entschädigung 240.00

Medien (Bücher, CDs, Online Medien, usw.) 0.00 0.00

Kleinere Auslagen (Büromaterial, Porti, Kleinmaterial, usw.) 0.00 0.00

DWP = Dienstwohnungspflicht
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